
Brenda Gael McSweeney ist seit Ende 1988 Exe

kutivkoordinatorin des Freiwilligenprogramms 
der Vereinten Nationen (UNV); das zuvor in Genf 
ansässige UNV, das Bestandteil des UNDP ist, hat 
Mitte dieses Jahres seinen Sitz nach Bonn verlegt. 
Die in Boston geborene Staatsbürgerin sowohl der 
Vereinigten Staaten als auch Irlands studierte in 
den sechziger Jahren unter anderem an der Sor

bonne; mit einer Dissertation auf dem Gebiet der 
Entwicklungsökonomie wurde sie 1979 an der 
^Fletcher School of Law und Diplomacy^ in Med

ford/Massachusetts promoviert. 1972 nahm sie ih

re Tätigkeit beim UNDP auf; sie war zunächst 
sechs Jahre im heutigen Burkina Faso tätig und 
vertrat später das UNDP in Jamaika. 

>Ansiedlung internationaler Einrichtungen in 
Bonn< (BTDrs . 13/4289 ). Die Fragen und Ant

worten beziehen sich auf die Bei t räge der Bun

desregierung zur Unte r s tü tzung künftig in Bonn 
ansäss iger UNOrganisationen, auf den A b 

schluß von Amtssitzabkommen, auf die inhalt

liche Konzeption für den Ausbau Bonns zu ei

nem Zentrum der N o r d  S ü d  Z u s a m m e n a r b e i t 
und auf die organisatorischen Vorsorgen für die 
L ö s u n g der damit verbundenen langfristigen 
Aufgaben. Unmittelbar zuvor hatte der Unter

aus schuß die Leitung des Freiwil l igenpro

gramms der Vereinten Nationen ( U N V ) zu 
Gast, um sich über den damals noch bevorste

henden Umzug von Genf nach Bonn und über 
eine engere Kooperation einzelner UNOrgani

sationen mit deutschen Behörden und Nicht

regierungsorganisationen aus erster Hand infor

mieren zu lassen. 

V . I m Zusammenhang mit der Eröffnung des 
neuen Sitzes des U N V in Bonn im Juni 1996 
nutzte UNGene ra l s ek re t ä r Boutros Boutros

Ghali die Gelegenheit zu G e s p r ä c h e n nicht nur 
mit Regierungsmitgliedern, sondern auch mit 
Abgeordneten des Unterausschusses, deren par

lamentarische Aktivi tä ten er als wertvollen Bei

trag für eine engere Zusammenarbeit zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den U N 
erneut anerkannte und würd ig te . Bereits beim 
ersten Treffen der Mitgl ieder des Unteraus

schusses mit ihm in New Y o r k hatte er sie als 
Verbünde te der Weltorganisation bezeichnet 
und in ihnen engagierte Fürsprecher für die Zie

le der Vereinten Nationen g e g e n ü b e r der deut

schen Öffent l ichkei t gesehen. 

Wolf gang Ehrhart П 

Politik und Sicherheit 

Weltraum: Erstmals deutscher Vorsitz im 
W e l t r a u m a u s s c h u ß  Anstehende Struktur

reform des Ausschusses  E r k l ä r u n g zur in

ternationalen Zusammenarbeit vorbereitet 

Einigung ü b e r Ausrichtung von U N I S P A C E 
I I I (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1995 
S. 158f. fort.) 

Den A n s t o ß für eine tiefgreifende Reform sei

ner Struktur und Arbeitsweise hat der Ausschuß 
für die friedliche Nutzung des Weltraums (kurz: 
W e l t r a u m a u s s c h u ß ; Zusammensetzung: S. 166 
dieser Ausgabe) in seiner dies jähr igen Sit

zungsperiode gegeben. Dieses Thema domi

nierte die Tagungen des Unterausschusses Wis

senschaft und Technik vom 12. bis 23. Februar, 
des Unterausschusses Recht vom 18. bis 28. 
M ä r z und des Hauptausschusses vom 3. bis 14. 
Juni 1996, die jeweils in Wien stattfanden. Zu

gleich hat der A u s s c h u ß auch bedeutende fach

liche Erfolge erzielt, indem er die Ausarbeitung 
des Entwurfs für eine Deklaration der UNGe

neralversammlung zur internationalen Zusam

menarbeit in Weltraumfragen erfolgreich ab

schloß und die Entscheidung zur Abhaltung der 
dritten Weltraumkonferenz der Vereinten Na

tionen ( U N I S P A C E I I I ) fällte. 

I . A n l a ß  jedoch nicht Ursache  für die Struk

turdebatte war die Wahl eines Nachfolgers für 
den australischen Vorsitzenden des Unteraus

schusses Wissenschaft und Technik, welcher 
diese Position mehr als 20 Jahre innegehabt hat

te. Einmüt ig wurde Dietrich Rex zu seinem 
Nachfolger gewähl t . Rex ist Leiter des Instituts 
für Raumflugtechnik und Reaktortechnik an der 
Technischen Univers i tä t Braunschweig und seit 
fast 15 Jahren wissenschaftlicher Berater der 
deutschen Delegation in diesem Unte rausschuß . 
Er hatte maßgeb l i chen Antei l an der Ausarbei

tung des Prinzipienkatalogs zum Einsatz nu

klearer Energiequellen für Satelliten (siehe V N 
5/1992 S. 167f.) und ist ein international aner

kannter Experte für die Problematik des Welt

r a u m m ü l l s . 

Die Nominierung von Rex ist von der deutschen 
Delegation ausdrück l ich damit begründe t wor

den, ausgewiesenen Fachverstand für den 
w ä h r e n d der nächs ten drei Jahre zu bearbei

tenden Arbeitsplan zum Thema W e l t r a u m m ü l l 
bereitzustellen. Deshalb wurde die Amtszeit 
von Rex seitens Deutschlands auf die 
Bearbeitungsdauer dieses derzeit die Beratun

gen des Unterausschusses dominierenden The

mas beschränkt . 

IL Damit wurde jedoch mit einer Tradition des 
Weltraumausschusses gebrochen, welcher sich 
bislang als einer der allerletzten >Erbhöfe< des 
UNSystems erhalten hatte. Seit seinem Beste

hen 1959 und der nachfolgenden A u s p r ä g u n g 
der jetzigen Struktur führte näml ich Öster re ich 
(als neutrales Land) den Vorsitz i m Hauptaus

schuß , hatte ein Vertreter der westlichen Staa

ten den Vorsitz i m Unte raus schuß Wissenschaft 
und Technik inne (Australien während der letz

ten 20 Jahre) und saß ein os teuropä i scher Dele

gierter (Tschechoslowakei/Tschechien) dem 

U n t e r a u s s c h u ß Recht vor. Erst später wurden 
Vertreter von Entwick lungs l ände rn , welche nur 
langsam in diesem fachlich sehr komplexen 
A u s s c h u ß F u ß fassen konnten, mit Posten als 
Berichterstatter i m H a u p t a u s s c h u ß und Vorsi t 

zende von Arbeitsgruppen in den Unteraus

schüssen bedacht. 
Diese ErbhofPolit ik ist heute u n z e i t g e m ä ß , bot 
aber w ä h r e n d des Kalten Krieges die einzig 
mögl i che Formel, um überhaup t Ergebnisse er

zielen zu können und nicht wie manche andere 
UNGremien zeitweise blockiert zu werden. So 
konnten in der Zeit von 1967 bis 1979 fünf in

ternationale Ver t räge zum Weltraumrecht aus

gehandelt werden (Weltraumvertrag, Astronau

tenrettungsabkommen, Weltraumhaftungsab

kommen, Weltraumregistrierungsabkommen 
und Mondvertrag). Seit Anfang der achtziger 
Jahre wurden für Einzelfä l le der Weltraum

nutzung Erk lä rungen von der UNGeneral

versammlung verabschiedet (zum Einsatz von 
Direktfunksatelliten, zur Fernerkundung und 
zum Einsatz von nuklearen Energiequellen in 
Satelliten), die von seinem Nebenorgan Welt

r a u m a u s s c h u ß vorbereitet worden waren. M i t 
diesem  auch i m UNinternen Vergleich mit 
anderen A u s s c h ü s s e n  eindrucksvollen Pen

sum b e s a ß auch die Struktur des Weltraumaus

schusses ihre Berechtigung. 
Das Ende des OstWestGegensatzes, der Auf

tritt einzelner Entwick lungs l ände r i m Bereich 
der Raumfahrt sowie die Tendenz zur Abschaf

fung von Erbhöfen drängten w ä h r e n d der letzen 
Jahre zur Reflexion über die Struktur des 
Weltraumausschusses. Begleitet wurde dieser 
übergre i fende Trend von mehreren ausschuß in 

ternen Umständen . Z u m einen ist seit der Ver

abschiedung der letzten vom Weltraumaus

schuß erarbeiteten Deklaration der Generalver

sammlung i m Jahre 1992 erst j ü n g s t ein neues 
zentrales technisches Thema  das des Welt

r a u m m ü l l s  institutionalisiert worden, so daß 
viel Zeit zum Nachdenken über die eigene A r 

beitsweise blieb. Z u m zweiten ist die Tagesord

nung des Ausschusses und seiner Unteraus

schüsse enorm statisch und es bedarf langjähri

ger Konsultationen, bis übe rhaup t ein neuer Ta

gesordnungspunkt aufgenommen w i r d (seit fast 
zehn Jahren gibt es i m U n t e r a u s s c h u ß Recht 
keinen neuen Gegenstand auf der Agenda). 
Zum dritten werden die Sitzungsperioden (zwei 
beziehungsweise drei Wochen für die Unteraus

schüsse und zwei Wochen für den Hauptaus

schuß) auch auf Grund der ausgelaugten Tages

ordnungen, die vor allem sterilen Informations

austausch beinhalten, als zu lang empfunden. 
Zum vierten hat sich der Umzug der Weltraum

abteilung des UNSekretariats von New Y o r k 
nach Wien und die Abhaltung der Ausschußs i t 

zungen dort seit 1994 dahin gehend negativ 
ausgewirkt, daß viele der in Wien ansäss igen 
Ständigen Vertretungen noch keinen Zugang zu 
den Eigenheiten und fachlichen Hin te rg ründen 
des Weltraumausschusses gefunden haben. 
Da für dieses Gemisch von Problemen bislang 
keine L ö s u n g gefunden werden konnte, zumal 
der A u s s c h u ß das Konsensprinzip praktiziert, 
wurde die Wahl von Rex zum A n l a ß für einen 
ersten Schritt zur Brechung der ü b e r k o m m e n e n 
Strukturen genommen. V o n verschiedenen Sei

ten wurde die Einführung des regional ausge

richteten Rotationsprinzips bei der Besetzung 
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der drei Vorsitze sowie die Schaffung von aus 
mehreren Vizevorsitzenden bestehenden Len
kungsgremien gefordert. Dieser im Einklang 
mit der Praxis anderer UN-Gremien stehende 
Vorschlag wurde nicht nur von der Sache her 
aufgebracht, sondern zielte vor allem auch ge
gen den Vorsitzenden des Hauptausschusses. Es 
taten sich dabei erstaunlicherweise die westli
chen Staaten Spanien und Japan hervor, die so
mit - auf eine mögl iche Koppelung mit anderen 
Forderungen verzichtend - den Entwick
lungs ländern zuarbeiteten, die sich beispiels
weise gegen eine Verkürzung der Sitzungsdau
er sperren. Überd ies erschwert es diese nicht 
nur taktisch kurzsichtige Operation, nun ein 
größeres Paket zur Reform des Ausschusses 
schnell und ohne Reibungsverluste zu schnü
ren. 

Die Elemente für eine übergre i fende Strukturre
form liegen, wie bereits angezeigt, offen. Der 
P r o z e ß der Aufstellung der Tagesordnung m u ß 
vereinfacht werden. Eine realistische Option 
wäre , daß der H a u p t a u s s c h u ß über Schwer
punktthemen befindet, die i m Un te raus schuß 
Wissenschaft und Technik in Form von jeweils 
vier jähr igen Arbe i t sp länen (nach dem Model l 
des aktuellen Arbeitsplans zum Thema Welt
r a u m m ü l l ) beraten werden. Jeweils zwei dieser 
Arbe i t sp l äne könnten so, auf zwei Jahre über
lappend, parallel behandelt werden. A m Ende 
dieser Fristen s tünde die Ausarbeitung eines 
Berichts, der Hand lungsvo r sch l äge für U N und 
Mitgliedstaaten enthielte. Danach würde eine 
obligatorische Diskussion i m Un te raus schuß 
Recht zur Feststellung respektive Erfüllung ei
nes Regelungsbedarfs fällig. Solch ein Vorge
hen w ü r d e die Arbeitsweise des Ausschusses 
rationalisieren und den Prozeß der Aufstellung 
der Tagesordnung sozusagen automatisieren. 
Eine andere, radikalere Option wäre die A b 
schaffung der beiden Unte rausschüsse und die 
Einrichtung von ad hoc zusammengesetzten 
Expertengruppen, die vom A u s s c h u ß identifi
zierte Themen unabhäng ig für dessen Be
sch lußfassung vorbereiten (unter anderem zum 
Einsatz von Satelliten bei der internationalen 
Katastrophenvorbeugung mit Bezug zur diesbe
züg l i chen UN-Dekade, zur Satellitennutzung 
zwecks Erreichung der Ziele der Rio-Konferenz 
oder zur internationalen Zusammenarbeit im 
Bereich der sa te l l i tengestütz ten Navigation). 
Unter beiden Optionen könn te die Tagungsdau
er des Ausschusses reduziert werden und auch 
eine Rotation bei Vorsitzposten eingeführt wer
den, solange die Ebene, die technischen Sach
verstand erfordert (wie die der Arbeitsgrup
penvorsitzenden), von Experten mit längerem, 
auf den Arbeitsplan zugeschnittenem Mandat 
besetzt w ü r d e . 

Nicht angetastet werden sollte das Konsens-
prinzip. Da es gerade auf die Regeleinhaltung 
der vergleichsweise wenigen Raumfah r tmäch te 
ankommt, sollten nutz- und wirkungslose, rein 
polit isch motivierte und technisch unfundierte 
Stellungnahmen nicht das Ergebnis der Aus
schußarbe i t sein. 
Die Strukturdiskussion ist erst wäh rend der 
d ies jähr igen Sitzungsperiode übergrei fend auf
gebrochen. Bislang sind nur kurzatmige Zielde
finitionen einzelner Lände r zu erkennen. Einig
keit besteht zwar darüber , daß der Bestand des 
Weltraumausschusses als globales Regulie

rungsorgan für Problemfäl le der Nutzung des 
staatsfreien Raumes Wel ta l l garantiert sein soll, 
doch es hat sich i m Wiener diplomatischen U m 
feld der Vereinten Nationen noch kein t ragfähi
ger Ansatz für eine Strukturreform herausgebil
det. 

I I I . Obwohl die Selbstreflexion die meiste Zeit 
der d ies jähr igen Beratungen i m Weltraumaus
schuß beanspruchte, konnte im Un te raus schuß 
Recht ein Durchbruch erzielt werden. Dem 
w ä h r e n d der Tagung des Vorjahres vorgelegten 
deutsch- f ranzös ischen Arbeitspapier zur inter
nationalen Zusammenarbeit haben sich die 
En twick lungs l ände r nunmehr so weit an
genäher t , daß die Verabschiedung einer Resolu
tionsvorlage auf der 5 1 . Ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung in diesem Herbst si
cher ist. In intensiven informellen Verhandlun
gen zwischen Deutschland und Frankreich ei
nerseits und Brasilien andererseits wurden die 
vormals konkurrierenden Texte zu einer Vorla
ge verschmolzen, die als G r u n d z ü g e internatio
naler Zusammenarbeit in der Weltraumnutzung 
die freie und effizient zu gestaltende Wahl der 
Kooperationspartner und Kooperationsformen 
hat. M i t dieser Deklaration soll die wäh rend der 
achtziger Jahre neu aufgeflammte N o r d - S ü d -
Konfrontation, die zu Forderungen der Ent
wick lungs l ände r nach dem Zwangstransfer von 
Technologien und nach Kooperationsverpflich
tungen geführt hat, beendet werden. 
Die Resolution w i r d den Titel >Erklärung zur in 
ternationalen Zusammenarbeit bei der Erfor
schung und Nutzung des Weltalls zum Vor te i l 
und i m Interesse aller Lände r unter besonderer 
Berücks ich t igung der Bedürfn isse der Entwick
l u n g s l ä n d e n tragen. Sie wi rd eine autoritative In
terpretation der Gemeinwohlverpfl ichtung aus 
dem ersten Absatz des Art ikels I des Weltraum
vertrags von 1967 (»Die Erforschung und Nut
zung des Weltraums e inschl ieß l ich des Mondes 
und anderer H i m m e l s k ö r p e r w i r d zum Vor te i l 
und i m Interesse aller Lände r ohne Ansehen ih 
res wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ent
wicklungsstandes durchgeführ t und ist Sache der 
gesamten Menschhe i t« ) bieten. Die Bestim
mung wurde von den En twick lungs l ände rn seit 
Beginn der Verhandlungen über dieses Thema 
im Jahre 1989 zur streitigen Auseinandersetzung 
mit den W e l t r a u m m ä c h t e n zwecks Erzwingung 
von Par t i z ipa t ionsmögl ichke i ten herangezogen. 
Die Beratungen haben jedoch dazu geführt , daß 
dieser Anspruch zu rückgedräng t wurde und die 
Freiheit der Weltraumnutzung, wie sie i m zwei
ten Absatz des Ar t . I des Weltraumvertrags nie
dergelegt ist (»Al len Staaten steht es frei , den 
Weltraum einschl ießl ich des Mondes und ande
rer H i m m e l s k ö r p e r ohne jegliche Diskr iminie
rung, gleichberechtigt und im Einklang mit dem 
Völker rech t zu erforschen und zu nutzen. . .«) , in 
den Vordergrund rückt . 

Die künft ige Deklaration besitzt eine P räambe l , 
die zum einen auf das bestehende Völker rech t 
verweist und zum anderen auf die erfolgreiche 
internationale Zusammenarbeit, wie sie sich 
wäh rend der letzten Jahrzehnte - auch zwischen 
W e l t r a u m m ä c h t e n und En twick lungs l ände rn -
herausgebildet hat. In der eigentlichen Deklara
tion w i r d in acht Punkten die Freiheit der Wahl 
der Kooperationsformen hervorgehoben und 
die Ausweitung der Kooperation zum Wohle 

der En twick lungs l ände r angeregt, werden be
sonders wichtige Kooperationsbereiche hervor
gehoben (Wissenschaft und Anwendung, 
Know-how und Technologieaustausch), w i r d 
die Nutzung von Satellitentechnologien zur Er
reichung von Entwicklungszielen propagiert 
sowie die Unte r s tü tzung der U N bei ihren raum
fahrtrelevanten Akt ivi tä ten angemahnt. M i t die
ser Erk lä rung dürfte der Nord -Süd-Konf l ik t i m 
Bereich der Weltraumnutzung endgül t ig begra
ben werden und dieses Poli t ikfeld sich dem ge
nerell verbesserten K l ima , wie es sich unter an
derem beim Seerecht oder in der U N C T A D aus
geprägt hat, anpassen. 

I V . Die zweite wichtige Entscheidung i m Rah
men der d ies jähr igen Sitzungsperiode betraf die 
Einigung auf die Abhaltung einer dritten Welt
raumkonferenz der Vereinten Nationen nach 
den entsprechenden Veranstaltungen von 1968 
und 1982. Diese Konferenz ( U N I S P A C E I I I ) , 
von den En twick lungs l ände rn unter F ü h r u n g 
Indiens seit mehreren Jahren gefordert, soll als 
eine Ar t Leistungsschau für die Anwendungen 
der Raumfahrt dienen. Davon können Industrie
nationen ebenso wie En twick lungs l ände r prof i 
tieren, indem die Potentiale der Satellitennut
zung in den Bereichen Umwel t - und Kl ima-
Ü b e r w a c h u n g , Ressourcenmanagement oder 
Telekommunikat ion und Navigation ausge
schöpft werden. Durch die Verabschiedung der 
Deklaration zur internationalen Zusammenar
beit w i r d aus der Konferenzthematik die bislang 
befürchte te politische Konfrontation zwischen 
Nord und Süd herausgenommen. Verteilungs
konflikte werden kaum mehr aufkommen kön
nen und die Konferenz w i r d sich besonders 
auch auf die Verknüpfung von Satellitenanwen
dungen und verschiedenen UN-Programmen 
konzentrieren können . 

Zwecks Kostenersparnis soll die U N I S P A C E 
I I I als eine Sondertagung des UN-Wel t raum
ausschusses stattfinden, und zwar in Wien i m 
Jahre 1999 oder 2000. Die Teilnahme ist offen 
für alle Mitgliedstaaten der U N , nicht nur für 
die mit t lerweile 61 Mitgl ieder des Weltraum
ausschusses. Die Ebene ihrer Teilnahme ist den 
Mitgliedstaaten über lassen . Die Tagesordnung 
soll ab 1997 im W e l t r a u m a u s s c h u ß ausgearbei
tet werden. Die Industrienationen waren zwar 
der Abhaltung der U N I S P A C E I I I g e g e n ü b e r 
eher reserviert eingestellt, zumal eine solche 
Konferenz nicht unerhebliche Kosten verur
sacht und die ta tsächl ich greifbaren Ergebnisse 
der U N I S P A C E I I keine g roßen Erwartungen 
für die jetzt geplante Konferenz reifen lassen. 
Der erste Kr i t ikpunkt wurde jedoch durch die 
Erk lä rung der Konferenz zur Sondertagung des 
Ausschusses und vor allem durch die Bereit
schaft Ös te r re ichs zur substantiellen finanziel
len Un te r s tü t zung ausge räumt . Dem zweiten 
Einwand wurde mit der Hoffnung auf die rasant 
fortgeschrittene technologische Entwicklung 
und das kooperationsfreundlichere wel tpol i t i 
sche Umfeld begegnet. Zumindest w i r d die 
Konferenz die weltweit interessierenden Fragen 
der Weltraumnutzung herausarbeiten, die künf
tig auch eine zentrale Rolle i m (mög l i che rwe i se 
in diesem Zusammenhang reformierten) Wel t 
r a u m a u s s c h u ß spielen werden. 

Kai-Uwe Schrogl • 
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